24. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen


(Belgisches Staatsblatt vom 24. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


24. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels VII.148 § 2 Absatz 2, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, des Artikels VII.149 § 2 Absatz 2, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 22. April 2016, des Artikels VII.153 § 1 Absatz 3 und des Artikels VII.154 Nr. 3, eingefügt durch das Gesetz vom 31. Juli 2023 zur Abänderung der Artikel VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 und VII.154 des Wirtschaftsgesetzbuches;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Begleitausschusses der Zentrale für Kredite an Privatpersonen vom 17. Juli 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 54/2023 der Datenschutzbehörde vom 9. März 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Besonderen Beratungsausschusses "Verbraucherschutz" vom 18. August 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.294/1/V des Staatsrates vom 29. August 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung des Gesetzes vom 28. November 2021 zur Organisation eines Registers der Unternehmenskredite;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




	Artikel 1 - Artikel 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen wird durch eine Nr. 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"4. Zusammenlegung: neuer Verbraucherkredit, mit dem mehrere bestehende Verbraucherkredite vorzeitig zurückgezahlt werden, von denen mindestens einer bei einem anderen Kreditgeber aufgenommen worden ist."


	Art. 2 - Artikel 2 § 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Nummer 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. Name, erster offizieller Vorname des Verbrauchers und seine Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen. Ist keine Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen zugeteilt worden, wird eine vom Land, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Wohnort hat, zugeteilte Erkennungsnummer registriert, sofern er darüber verfügt,".

	b) Eine Nr. 3/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"3/1. Angabe, dass mindestens ein Verbraucher am Datum des Abschlusses des Kreditvertrags seinen gewöhnlichen Wohnort in Belgien hat,".

	c) Nummer 5 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Für Verbraucherkredite wird ferner angegeben, ob es sich um eine Kreditzusammenlegung handelt,".

	d) Nummer 7 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Ferner wird angegeben, ob es sich um eine Kontoüberziehung handelt und ob diese innerhalb eines Monats zurückzuzahlen ist oder nicht,".

	e) Eine Nr. 7/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"7/1. für Krediteröffnungen, die keine Überziehungsmöglichkeit darstellen, wird zudem angegeben, ob der Kreditbetrag vollständig, teilweise oder gar nicht in Anspruch genommen wird,".


	Art. 3 - In Artikel 3 desselben Erlasses wird ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"§ 1/1 - In Artikel 2 § 1 Nr. 7/1 angegebene Daten werden mindestens einmal pro Monat bei einer Änderung der zuletzt registrierten Situation innerhalb zweier Werktage nach Feststellung dieser Änderung mitgeteilt."


	Art. 4 - Artikel 5 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 16. Dezember 2018, wird wie folgt abgeändert:

	a) [Abänderung des französischen Textes von § 1]

	b) Ein § 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 1/1 - Die in Artikel VII.148 § 1 Absatz 1 Nr. 3 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten nicht gewährten Überziehungen werden in der Zentrale registriert, wenn der Verbraucher den Betrag der nicht gewährten Überziehung einen Monat ab Versendung einer Einschreibesendung zur Inverzugsetzung nicht zurückgezahlt hat, nachdem der Verbraucher seine Verpflichtungen aus Artikel VII.100 § 1 des Wirtschaftsgesetzbuches nicht erfüllt hat."

	c) Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - Bei der ersten in § 1 erwähnten Registrierung eines Zahlungsausfalls in Bezug auf einen Kreditvertrag muss es sich um einen Betrag handeln, der 50 EUR überschreitet.

	Bei der ersten in § 1/1 erwähnten Registrierung eines Zahlungsausfalls muss es sich um einen Betrag handeln, der 100 EUR überschreitet."


	Art. 5 - Artikel 6 Absatz 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Nummer 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. gegebenenfalls und wenn sie nicht bereits vor der Mitteilung des Zahlungsausfalls registriert worden sind, in Artikel 2 § 1 erwähnte Daten,".

	b) Nummer 4 Buchstabe b) wird wie folgt ersetzt:

	"b) oder, im Falle der in Artikel 5 § 1 Nr. 2 Buchstabe b) und c) erwähnten Fälligkeit, Fälligkeitsdatum, Restschuldbetrag, erhöht um die fälligen, nicht gezahlten Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher, es sei denn, eine Überziehungsmöglichkeit, die binnen eines Monats getilgt werden muss und deren Kreditbetrag 1.250 EUR entspricht oder darunter liegt, wird überschritten; in diesem Fall enthält die Mitteilung an die Zentrale folgende Daten:

	Fälligkeitsdatum und Betrag der Überschreitung zum Fälligkeitstermin, erhöht um die fälligen, nicht gezahlten Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher,".

	c) Eine Nr. 4/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"4/1. im Falle der Fälligkeit einer Überschreitung im Sinne von Artikel I.9 Nr. 52 des Wirtschaftsgesetzbuches, wenn auf dem betreffenden Zahlungskonto nicht bereits eine Kontoüberziehung gewährt worden ist, Vermerk "Überschreitung".

	Wenn eine Kontoüberziehung gewährt worden ist, wird die Fälligkeit einer Überschreitung im Sinne von Artikel I.9 Nr. 52 des Wirtschaftsgesetzbuches auf demselben Konto in der Zentrale als Ausfall einer Überziehungsmöglichkeit angegeben,".

	d) Eine Nr. 6 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"6. gegebenenfalls Vermerk, dass keiner der betreffenden Verbraucher am Datum des Abschlusses des Kreditvertrags seinen gewöhnlichen Wohnort in Belgien gehabt hat."


	Art. 6 - In denselben Erlass wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 6/1 - Die Mitteilung an die Zentrale über eine nicht gewährte Überziehung auf einem in Artikel VII.100 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Zahlungskonto, mit dem kein Kreditvertrag verbunden ist, enthält folgende Daten:

	1. in Artikel 2 § 1 Nr. 1 bis 3 erwähnte Daten,

	2. Name und Anschrift des Anbieters des Zahlungskontos und gegebenenfalls des Zessionars oder des Kreditversicherers,

	3. gegebenenfalls Abtretung der oder Forderungsübergang für die Schuldforderung und Identität des Zessionars oder des Kreditversicherers,

	4. Angabe, dass es sich um eine nicht gewährte Überziehung eines Zahlungskontos handelt, mit dem kein Kreditvertrag verbunden ist,

	5. Nummer der nicht gewährten Überziehung und Sprache des zugehörigen Zahlungskontos,

	6. Datum des Zahlungsausfalls, an dem ein Monat nach Versendung einer Einschreibesendung zur Inverzugsetzung der Betrag nicht zurückgezahlt worden ist, und Betrag der nicht gewährten Überziehung zu diesem Zeitpunkt,

	7. gegebenenfalls Regularisierungsdatum.

	In den mitgeteilten Beträgen dürfen hingegen Verzugszinsen, pauschale Entschädigungen, Kosten für Mahn- oder Inverzugsetzungsschreiben und Gerichtskosten nicht einbegriffen werden."


	Art. 7 - Artikel 7 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 7 ­ Die Mitteilung der in den Artikeln 6 und 6/1 erwähnten Daten an die Zentrale erfolgt innerhalb acht Werktagen ab Feststellung des in Artikel 5 erwähnten Zahlungsausfalls oder der Regularisierung.

	Der Ausfallbetrag an jedem Monatsende wird innerhalb der folgenden acht Werktage mitgeteilt, sofern sich dieser Betrag geändert hat."




	Art. 8 - Artikel 11 Absatz 1 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Bei diesen Abfragen der Zentrale sind Kreditnehmer durch ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen oder die vom Land, in dem der Kreditnehmer seinen gewöhnlichen Wohnort hat, zugeteilte Erkennungsnummer und/oder ihren Namen, ihren offiziellen Vornamen und ihr Geburtsdatum identifizierbar."


	Art. 9 - Artikel 12 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 12 ­ § 1 - Bei Abfrage der Zentrale werden in der Antwort die registrierten Daten mit Ausnahme des Namens des Kreditgebers und des Zessionars, des Aktenzeichens und der Sprache des betreffenden Kreditvertrags angegeben, wenn es sich nicht um den eigenen Vertrag des Kreditgebers oder des Zessionars handelt. Die Zentrale ist befugt, eine Zusammenfassung aller oder eines Teils der registrierten Daten anzuzeigen.

	§ 2 - Das Ergebnis der Abfrage der Zentrale kann durch folgende Daten aus dem durch das Gesetz vom 28. November 2021 zur Organisation eines Registers der Unternehmenskredite eingeführten Register der Unternehmenskredite ergänzt werden:

	1. Daten über Schuldner wie in Artikel 10 § 2 Buchstabe a) des Königlichen Erlasses vom 27. Dezember 2021 über die Betriebsweise des Registers der Unternehmenskredite vorgesehen,

	2. Daten über Instrumente wie in Artikel 10 § 2 Buchstabe b) des Königlichen Erlasses vom 27. Dezember 2021 über die Betriebsweise des Registers der Unternehmenskredite vorgesehen.

	Die Daten über Schuldner werden mitgeteilt, sofern der Betrag der Rückstände für mindestens ein Instrument wie in Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 27. Dezember 2021 über die Betriebsweise des Registers der Unternehmenskredite bestimmt 50 EUR überschreitet.

	Die Daten über ein Instrument werden mitgeteilt, sofern der Betrag der Rückstände für das Instrument wie in Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 27. Dezember 2021 über die Betriebsweise des Registers der Unternehmenskredite bestimmt 50 EUR überschreitet. Die Mitteilung ist auf die folgenden, in Anlage 7 zu demselben Erlass erwähnten Attribute beschränkt:

	1. Art des Instruments,

	2. Währung,

	3. Datum des Vertragsabschlusses,

	4. rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum,

	5. Rückstände für das Instrument,

	6. Datum der Rückstände für das Instrument,

	7. verwendeter Betrag,

	8. genehmigter Betrag.

	Artikel 11 § 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 28. November 2021 ist auf die Mitteilung dieser Daten entsprechend anwendbar.

	§ 3 - Bezieht sich die Abfrage auf eine Person, die nicht in der Zentrale registriert ist, oder sind im Register der Unternehmenskredite keine Daten gemäß § 2 registriert, wird dies in der Antwort vermerkt."


	Art. 10 - In denselben Erlass wird ein Artikel 14/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 14/1 - Der Kreditgeber teilt mit, dass ein registrierter Kreditvertrag nicht Teil des Schuldenregelungsplans im Rahmen eines Verfahrens der kollektiven Schuldenregelung seitens eines Verbrauchers ist."


	Art. 11 - Artikel 16 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 12 - Gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2023 zur Abänderung der Artikel VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 und VII.154 des Wirtschaftsgesetzbuches können die in der Zentrale registrierten Daten zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 von den Kreditgebern abgefragt werden, um die Abfragefunktionalitäten der neuen EDV-Anwendung der Zentrale zu testen. Die Kreditgeber ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Die Kreditgeber und die Bank sind davon befreit, die betreffenden Verbraucher über diese zeitweilige Verarbeitung zu informieren.

	Gemäß Artikel 13 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes ist die Bank ermächtigt, zwischen dem 31. August 2023 und dem 31. Dezember 2023 einen Auszug aus den Daten der Zentrale zu entnehmen und den Kreditgebern Zugriff darauf zu gewähren, um die Meldefunktionalitäten der neuen EDV-Anwendung der Zentrale zu testen. Die Bank und die Kreditgeber dürfen diese Daten nur zu diesem Zweck verwenden und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Die Kreditgeber und die Bank sind davon befreit, die betroffenen Verbraucher über diese zeitweilige Verarbeitung zu informieren. Diese Daten werden spätestens am 30. April 2024 gelöscht.


	Art. 13 - Die in Artikel 2 Buchstabe b) vorgesehene Angabe muss nur für Kreditverträge mitgeteilt werden, die ab dem 1. Januar 2024 geschlossen werden, sowie für Zahlungsausfälle in Bezug auf Kreditverträge, die die in Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen erwähnten gesetzlichen Registrierungskriterien ab dem 1. Januar 2024 erfüllen. Bei Kreditverträgen, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 geschlossen werden, muss die Mitteilung spätestens am 30. April 2024 oder innerhalb der in Artikel 3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen vorgesehenen Frist erfolgen, wenn diese über den 30. April 2024 hinausgeht. Für Zahlungsausfälle, für die die Registrierungskriterien zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 erfüllt sind, muss die Mitteilung spätestens am 30. April 2024 oder innerhalb der in Artikel 7 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen vorgesehenen Frist erfolgen, wenn diese über den 30. April 2024 hinausgeht.

	Die in Artikel 2 Buchstabe c) vorgesehene Angabe muss nur für Verträge mitgeteilt werden, die ab dem 1. Januar 2024 geschlossen werden. Für Verträge, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 geschlossen werden, muss die Mitteilung spätestens am 30. April 2024 oder innerhalb der in Artikel 3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen vorgesehenen Frist erfolgen, wenn diese über den 30. April 2024 hinausgeht.

	Die in Artikel 2 Buchstabe d) vorgesehenen Angaben müssen für Krediteröffnungen, die am 1. Januar 2024 bestehen oder zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 2024 geschlossen werden, spätestens am 30. April 2024 oder innerhalb der in Artikel 3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2017 zur Regelung der Zentrale für Kredite an Privatpersonen vorgesehenen Frist mitgeteilt werden, wenn diese über den 30. April 2024 hinausgeht.

	Die in Artikel 2 Buchstabe e) erwähnte Angabe muss für Krediteröffnungen, die am 1. Januar 2024 bestehen oder zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 2024 geschlossen werden, spätestens am 30. April 2024 erstmals mitgeteilt werden.

	Die in Artikel 10 erwähnten Angaben dürfen nur im Rahmen eines Verfahrens der kollektiven Schuldenregelung, für das nach dem 1. Januar 2024 ein Beschluss über die Zulässigkeit gefasst wird, mitgeteilt werden.

	Die Angaben, die gemäß vorliegendem Artikel zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. April 2024 registriert werden, dürfen erst ab dem 1. Mai 2024 zu den in Artikel VII.149 § 1 und Artikel VII.153 des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten Zwecken abgefragt werden.


	Art. 14 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2024 in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 8 und 9, die am 1. Mai 2024 in Kraft treten.


	Art. 15 - Der für Wirtschaft zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 24. September 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

